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1. Vorbemerkungen  

1 Mit Wirkung ab dem 20.04.2023 müssen Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanla-

genberater mit einer Erlaubnis nach §§ 34f bzw. 34h GewO ihre Kunden im Rahmen der An-

lageberatung zu deren Nachhaltigkeitspräferenzen befragen und – sofern anwendbar – solche 

Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden im Rahmen der Geeignetheitsprüfung und der Geeig-

netheitserklärung berücksichtigen.  

2 Hintergrund der Änderung der FinVermV2 ist die Einführung vergleichbarer Pflichten für Wert-

papierdienstleistungsunternehmen durch die Änderungen der MiFID II Delegierten Verord-

nung (EU) 2017/565 (im Folgenden Del. VO (EU) 2017/565) mit Wirkung ab 02.08.2022. 

 
1 Vorbereitet von der Arbeitsgruppe „Prüfung von Finanzanlagenvermittlern“. Verabschiedet vom Fachausschuss 

„Wertpapierhandelsgesetz“ (FAW) am 11.09.2025. Billigende Kenntnisnahme durch den Hauptfachausschuss 
(HFA) am 30.09.2025.  

2 Vgl. BR Drucksache 72/23 vom 15.02.2023, Begründung Allgemeiner Teil, Rechtsfolgen, S. 6.  


